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Darlehen verjähren nach zehn Jahren    
  
Wer Darlehen gewährt und sein Geld nicht zurückfordert, muss damit rechnen, dass er es nach 
zehn Jahren nicht mehr zurückfordern kann. Denn nach zehn Jahren verjährt ein Darlehen. 
 
Während der Frist von zehn Jahren kann das Darlehen jederzeit innerhalb von sechs Monaten 
zurückgefordert werden, auch wenn weder Rückzahlungsfrist noch Kündigungstermin festgelegt 
wurden. 
 
Die Zehnjahresfrist kann durch eine Rechnung oder Mahnung nicht unterbrochen werden, es 
muss eine Betreibung dafür eingeleitet werden.  
 
 
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge 
übernommen werden.  
 


